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19. Branchentreff der Immobilienwirtschaft
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Neuigkeiten aus dem Energiesektor
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Neuigkeiten aus dem Energiesektor

Strompreise steigen weiter
1. Netzausbau ca. 600 Mrd. €
2. Bau von Gas-/H2-Kraftwerken 

inkl. Umlage
3. CO2-Kosten der Kraftwerke
4. EEG-Kosten
5. Wenig steigende Nachfrage!

Preissteigerungen ETS 2
50 Euro/t CO2-Preis bedeutet:  

10 Euro/MWh Gas
13 Cent/Liter Diesel
12 Cent/Liter Benzin
13 Cent/Liter Heizöl
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Übersicht DIHK
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Heizungsprüfung und -optimierung

Eine Pflicht zur Heizungsprüfung und -optimierung sowie zum hydraulischen Abgleich 
nach §§ 60b und 60c gilt ab 1. Oktober 2024.

Heizungssysteme (mit Wasser als Wärmeträger) in Gebäuden mit mindestens sechs Wohnungen oder 
sonstigen selbständigen Nutzungseinheiten, die nach Ablauf des 30. September 2009 eingebaut oder 
aufgestellt worden sind, müssen innerhalb eines Jahres nach Ablauf von 15 Jahren nach Einbau oder 
Aufstellung geprüft und ggf. optimiert werden. 

Entsprechende Heizungsanlagen, die vor dem 1. Oktober 2009 eingebaut oder aufgestellt worden sind, sind 
bis zum Ablauf des 30. September 2027 einer Heizungsprüfung und Heizungsoptimierung zu unterziehen.

Entsprechende Heizungssysteme sind nach dem Einbau oder der Aufstellung einer Heizungsanlage zum 
Zweck der Inbetriebnahme abzugleichen. 
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Fristen beim Heizungsumstieg

Bestehende funktionierende Heizungen sind nicht betroffen und können weiter genutzt werden.
Auch Reparaturen sind weiter möglich. 
Enddatum für die Nutzung fossiler Brennstoffe in Heizungen ist der 31. Dezember 2044.

Ab wann und in welchen Fällen ist der Einbau einer neuen Heizung mit einem Erneuerbaren-Anteil 
von mind. 65 Prozent Pflicht? 
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Allgemeine Übergangsfrist

Im Fall eines Heizungsaustauschs nach den obengenannten Zeitpunkten kann anstelle der alten 
Heizungsanlage übergangsweise und höchstens für fünf Jahre eine andere Heizungsanlage zum Zweck der 
Inbetriebnahme eingebaut oder aufgestellt und betrieben werden, ohne die Anforderungen eine 65 
prozentigen Erneuerbaren Anteils (65-Prozent-Anforderung) erfüllen zu müssen. Vorübergehend kann also 
eine (ggf. gebrauchte) fossil betriebene Heizung eingebaut werden.

Soweit ein Anschluss an ein Wärmenetz geplant ist, gelten bis zur Inbetriebnahme des Wärmeanschlusses 
Übergangsfristen von zehn Jahren nach Vertragsschluss. Werden die Anforderungen an die 65-prozentige 
erneuerbare Wärmebereitstellung nicht erfüllt, muss der Gebäudeeigentümer drei Jahre nach Ablauf der 
10-Jahres-Frist sicherstellen, dass die Heizung diese Anforderungen erfüllt. 
Die Mehrkosten soll er gegenüber dem Wärmenetzbetreiber geltend machen können. 

Übergangsfrist Etagenheizungen

Übergangsfrist Hallenheizungen
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Förderung

Für den Umstieg aufs Heizen mit Erneuerbaren sieht der Bund finanzielle Unterstützung in Form von 
Zuschüssen, Krediten oder steuerlicher Förderung vor.

• Grundförderung: Alle Antragstellenden können eine von 30 Prozent der Investitionskosten erhalten.
• einkommensabhängiger Bonus: Haushalte im selbstgenutzten Wohneigentum mit einem zu 

versteuernden Jahreseinkommen von unter 40.000 Euro erhalten noch einmal 30 Prozent Förderung 
zusätzlich.

• Klima-Geschwindigkeitsbonus: Außerdem ist für den Austausch alter Heizungen ein Bonus von 
20 Prozent bis 2028 vorgesehen, der sich ab 2029 alle zwei Jahre um 3 Prozentpunkte reduziert.

Die Boni sind kumulierbar bis zu einer maximalen Förderung von 70 Prozent.

Zusätzlich ist ein Ergänzungskredit für Heizungstausch und Effizienzmaßnahmen bei der KfW erhältlich, der 
bis zu einem Jahreshaushaltseinkommen von 90.000 Euro zinsverbilligt angeboten wird. Sonstige 
energetische Sanierungsmaßnahmen werden weiterhin mit 15 Prozent und bei Vorliegen eines individuellen 
Sanierungsfahrplans mit 20 Prozent Investitionskostenzuschuss gefördert. Auch die Komplettsanierung von 
Wohn- und Nichtwohngebäuden auf ein Effizienzhaus-Niveau sowie alternativ die steuerliche Förderung 
bleiben unverändert erhalten. 
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Kommunale Wärmeplanung Beispiel Schwerin

Erweiterung Kommunale Fernwärmesatzung im Innenstadtbereich mit Anschluss- und Benutzungszwang
IHK für Wettbewerb um die effizientesten Energieträger
• PVA auf den Dächern
• reduzierter Denkmalschutz durch den Vorrang zum Ausbau erneuerbarer Energien
• nachgewiesene Wirksamkeit von Wärmepumpen auch im Altbestand

Argument "CO2-neutrale" Stadt Schwerin so kaum haltbar

Fernwärme aktuell der teuerste Energieträger

DIHK für stärkere Preiskontrolle ex post auf Bundesebene
Register zur Fernwärme wäre sinnvoll, ersetzt aber eine wirksame Preiskontrolle jedoch nicht
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Leerer Supermarkt in Wohnungen
Burg, Kreis Dithmarschen

Neue Außenhülle / Kassenbereich, Wursttheke, 1000m2-Verkaufsraum -> 13 Wohnungen
3,5 Millionen Euro in Effizienzhaus nach modernstem Standard
Automatische Lüftung
Halb so viel Energieverbrauch, wie ein normal gedämmtes Haus
Günstige Kredite und Tilgungszuschüsse der KfW
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Überragendes öffentliches Interesse: § 2 EEG 2023

OVG Greifswald (07.02.2023 – 5 K 171/22 OVG) Klarstellung bei Rechtsstreit um Windenergieanlage

Errichtung und Betrieb von Erneuerbare-Energien-Anlagen liegen im überragenden öffentlichen Interesse 
und dienen öffentlicher Sicherheit.

Bis Stromerzeugung in Deutschland nahezu treibhausgasneutral ist, sollen erneuerbaren Energien als 
vorrangiger Belang in die Schutzgüterabwägungen eingebracht werden.

Verfahrensführung der Genehmigungsbehörde gerügt und ausführlich zu § 2 EEG 2023 geäußert, obwohl 
nicht § 2 EEG 2023 im Fokus.

Grund: vorangegangener Aussagen von Behörden, Ministerien und anderen Gerichten

Erneuerbare Energien sind bei behördlichen Abwägungsentscheidungen mit besonders hohem Gewicht in die 
Abwägung einzubeziehen. Gewichtung damit nicht mehr allein den Behörden im Vollzug überlassen.

Geltungsbereich im Landesrecht wie dem Denkmalschutzrecht und strikte Beachtung bei allen behördlichen 
Abwägungsentscheidungen.
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Termine

DIHK/IHK
https://www.dihk.de/de/themen-und-positionen/wirtschaftspolitik/energie/veranstaltungen-zu-energie-und-klimaschutz-76370
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Termine

LEKA
www.mv-effizient.de/termine

20. November 2024, Effizienzanalyse in KMU – Vorstellung anhand von Beispielen aus der Praxis
www.mv-effizient.de/energiedatenerfassung

4. Dezember 2024, Fördermittel für Unternehmen – Die neue Klimaschutzförderrichtlinie des Landes
www.mv-effizient.de/online-seminar-foerdermittel-fuer-unternehmen
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Netzwerk

Unternehmensnetzwerk Klimaschutz - Eine IHK-Plattform

• Deutschlandweites Angebot für Unternehmen, die aktiv zum Klimaschutz beitragen möchten
• Praxisorientierter Austausch über Erfahrungen, Chancen und Herausforderungen im betrieblichen 

Klimaschutz
• Kostenlos
• Unabhängig von Branche oder Größe


